
Vorbemerkung

Über die vier Begriff e „Gerechtigkeit“, „Gleichheit“, „Freiheit“ und „Vernunft “ ist 
natürlich seit buchstäblich uralten Zeiten unüberschaubar viel nachgedacht, gesagt 
und geschrieben worden. Sie stellen schon gar kein Th ema dar, das allein den gegen-
wärtigen Varianten der politischen Philosophie vorbehalten bliebe. Im Gegenteil: Seit 
frühen Zeiten sind sie sogar fest in die geschichtlichen Bestrebungen, Zielsetzungen 
und Strategien vieler Menschen im Alltagsleben ebenso wie in ihre alltagsweltlichen 
Sprachspiele eingelassen. Selbst das ausdrückliche Streben nach „Freiheit“ stellt mithin 
kein reines Privileg der modernen Zeiten „freiheitlicher Gesellschaft en“ dar, wobei die 
spezifi sch „bürgerlichen“ Freiheitsvorstellungen von den Entwicklungen in der bürger-
lichen Gesellschaft  der Neuzeit selbst natürlich nicht unberührt blieben. Ideen einer 
gerechten und vernünft igen Sozialordnung sowie der Freiheit von Menschen tauchen 
schon z.B. im Zusammenhang mit dem Begriff  societas civilis auf, der eben nicht einfach 
mit „(moderne) bürgerliche Gesellschaft “ zu übersetzen ist (nicht einmal bei Jean Jacques 
Rousseau!), sondern seit der Antike bis zu Beginn der Neuzeit auf Fragen eines „vernünf-
tigen“ Zusammenlebens von „Freien“ überhaupt gerichtet sein kann. (Wer immer auch in 
einem System sozialer Ungleichheiten jeweils zu den „Freien“ gerechnet wurde oder wer 
nicht). Selbstverständlich sind die historisch verfügbaren Stellungnahmen (nicht nur) zu 
den vier ausgewählten Schlüsselbegriff en der politischen Philosophie alles andere denn 
homogen – und dies nicht nur deswegen, weil sich die Zeiten geändert haben, zu denen 
der eine oder andere Vorschlag zu ihrer Interpretation gemacht wurde. Es gibt und gab 
– um nur dieses Beispiel aufzugreifen – Vorstellungen von „Gerechtigkeit“, die sich zur 
gleichen Zeit und/oder im Verlauf der Zeiten bis hin zur strikten Gegensätzlichkeit von-
einander unterschieden haben und weiterhin unterscheiden. In dem Ausmaß, in dem 
sie beispielsweise in die politische Zielsetzungen von sozialen Bewegungen eingegan-
gen sind, kann daher das mit ihnen verbundene Verständnis der eigenen Problemlage 
und das Bestreben, zum Beispiel mehr an „Freiheit“ zu gewinnen, ihre Anhänger zu 
äußerst scharfen und gewiss nicht bloß verbalen Konfl ikten mit Vertretern einer ande-
ren Vorstellung von „Freiheit“ anstacheln. Das kennen wir doch? Das kennen wir doch 
genauso gut wie die Strategie bestimmter Vertreter von Herrengewalten, sich auf „die 
Freiheit“ zu berufen, um die Unterdrückung „der Freiheit“ von Mägden und Knechten 
in ihren jeweiligen historischen Rollen zu rechtfertigen. Wenn die Geschichte jedoch 
auf all diese Weisen in das Bedeutungsfeld von Kategorien hineinspielt, sind sie dann 
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angesichts der Verschiedenheit, wenn nicht der Gegensätzlichkeit ihres jeweiligen 
Verständnisses überhaupt noch vergleichbar? Gibt es trotz allem Ideensysteme dieser 
Art, die zu verschiedenen Zeiten einander mindestens „familienähnlich“ sind, sich mit-
hin trotz aller Unterschiede und Gegensätze zwischen ihnen dennoch als Th eorien z.B. 
über Gerechtigkeit und nicht als Th eorien über was ganz anderes, rein Zeitgebundenes 
verstehen lassen? Ich gehe bei meinen Stichworten davon aus, dass dies der Fall ist! Das 
Problem besteht dann eher darin, wie man die Aussagen über „Familienähnlichkeiten“ 
(Wittgenstein) mit denen über historische Diff erenzen und Gegensätzen zwischen den 
normativen „Ideen“, welche in den vier Kategorien jeweils stecken, zusammen bekommt. 
Fiat Iustitia – das ist jedenfalls ein Gebot, das nicht nur der neuzeitliche Rechtsstaat 
kennt. „Gerechtigkeit ist nicht etwas an und für sich Seiendes, sondern ein im Umgang 
miteinander an jeweils beliebigen Orten abgeschlossener Vertrag, einander nicht zu 
schädigen und sich nicht schädigen zu lassen.“ Diese Aussage des Epikur (341-270/271 
v.u.Z!) enthält einen zentralen gerechtigkeitstheoretischen Lehrsatz, der den Begriff  des 
„Vertrages“ zum Dreh- und Angelpunkt erhebt. Berücksichtigt man überdies Aussagen 
wie die, „jede Freundschaft “ sei zwar „um ihrer selbst willen zu wählen“, nehme aber den-
noch „beim Nutzen“ ihren Anfang, dann werden nutzenorientierte, also utilitaristische 
Grundlagen dieser Gerechtigkeitstheorie deutlich.1 Die utilitaristische Ethik stellt also 
ebenfalls keine reine Erfi ndung der Neuzeit dar, wenngleich die Begründung des moder-
nen Utilitarismus nicht zuletzt durch Jeremy Bentham (1748-1832) und John Stuart 
Mill (1806-1873) zu Varianten des utilitaristischen Denkens geführt haben, die zu den 
Strukturen und Prozessen der sich entwickelnden „freiheitlichen Wirtschaft sordnung“ 
des modernen Kapitalismus und seiner Herrschaft sordnung passen. Sie haben nicht 
zuletzt jene Inhalte der neo-klassischen Nationalökonomie gefördert, welche als „Neo-
Liberalismus“ eine inzwischen allerdings durch die Wirtschaft skrisen der jüngsten 
Vergangenheit stark angekratzte Kulturhegemonie erreicht haben. 

Ich kann und will mit den vorliegenden Stichworten keine erschöpfenden 
Informationen über die Geschichte der vier Kategorien geben. Da wären Leserinnen und 
Leser spätestens nach dem zwölft en Band mindestens so erschöpft  wie die Mittel und 
Möglichkeiten eines Verlags oder der Festplatte im PC. Ja, nicht einmal ein etwas mehr 
in die „Tiefe“ und Details gehender „Überblick“ über den sog. „gegenwärtigen Stand 

1 Epikur. Briefe. Sprüche. Werkfragmente, Stuttgart 1980, S. 77 (Lehrsatz XXXIII) und S. 85 (Weisung 
23). 



7   

der Diskussion“ wird hier angestrebt. Es ist ja ohnehin (und trivialerweise) immer nur 
eine perspektivische Strategie der Darstellung und noch beim detailreichsten Vorgehen 
eine Auswahl der Materialien unausweichlich. Das erlaubt einem vom ritualisierten 
Blindenführergestus oder akademischen Abgrenzungsritualen geplagten Kritiker allemal 
die in der Tat abschließende Feststellung zu treff en, es sei (für ihn) Wesentliches über-
sehen und noch Wesentlicheres einfach vergessen worden. Sic est mundus academicus. 
Aber das alles befreit einem gerade dann, wenn man nur auf Stichworte aus ist, wahrlich 
nicht von der Aufgabe, etwas genauer zu sagen, wie Auswahl und Perspektive – wenigs-
tens der Absicht nach – aussehen sollen:
1. Es soll eine möglichst kompakte und dennoch nachvollziehbare Darstellung erreicht 

werden. Das – so hoff e ich – ist bei solchen hoch komplexen Begriff en wie die vier 
ausgewählten vielleicht doch kein völlig aussichtsloses Unterfangen. 

2. Es gibt scharfe Gegensätze zwischen den einzelnen Gerechtigkeits-, Gleichheits-, 
Freiheits- und Vernunft vorstellungen im Alltag und/oder im systematischen 
Nachdenken über diese normativen Bestimmungen. Das eine oder andere Beispiel 
dafür wird ausgewählt.

3. Dennoch sind diese Prinzipien keineswegs „historisch relativ“ und ihre Spielarten 
„völlig inkommensurabel“. Sind also nicht an die begrenzten Orte und Zeiten gebun-
den, in denen sie in scheinbar nicht zu vereinbarenden Ausprägungen auft reten 
(können). Sie sind aber genau so wenig als „übergeschichtlich“ ansehen, also nicht 
so zu behandeln, als bliebe ihr Gehalt als „Ewigkeitswert“ von jeder geschichtlich-
gesellschaft lichen Veränderung unberührt. Im Gegenteil: Sie werden auf dem 
Hintergrund neuer gesellschaft licher Erfahrungen und Entwicklungen revidiert, 
präzisiert, diff erenziert, aber genauso oft  im Herrschaft sinteresse umgeformt, trivia-
lisiert, für partikulare Zwecke funktionalisiert, in ihren Einfl usschancen reduziert 
usf. Gleichwohl, so lautet die Annahme, sind die vielfältigen Variationen in einigen 
Perspektiven vergleichbar. Man kann zu verschiedenen Zeiten von verschiedenen 
Gerechtigkeitstheorien sprechen. Wie mit dieser Vergleichbarkeit logisch umzugehen 
ist, das ist die Frage: Schnittmenge der Bedeutungen? „Familienähnlichkeit“ im Sinne 
von Ludwig Wittgenstein? „Vermittlung der Gegensätze in sich“ im Sinne von Hegel 
und Adorno? Das alles sind wissenschaft slogische Probleme, die ich bestenfalls am 
Rande erwähnen kann. Ihre Behandlung fällt letztendlich in das Gebiet der Logik 
historischer Darstellungen. 
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4. Einen besonderen logischen Akzent setze ich stattdessen auf die Transformation 
der klassischen Substantive „die Gerechtigkeit“, „die Gleichheit“, „die Freiheit“, 
„die Vernunft “ in Prädikationen, also in Urteile, deren einfachste Form darin 
besteht, einem Sachverhalt (mindestens) eine Eigenschaft  zuzuschreiben. „Die 
Einkommensverteilung (Subjekt des Urteils) in unserer Gesellschaft  ist ungerecht 
(Prädikat des Urteils).“ Insofern geht es nicht um „die Gerechtigkeit“ etc., sondern 
um Urteile des Typus „x ist gerecht“, „x ist gleich y“, „“x ist frei“ und „x ist vernünf-
tig“, wobei natürlich Negationen wie „x ist ungerecht“ etc. die gleiche syntaktische 
Struktur aufweisen.

5. Es wird dazu noch zu zeigen versucht, dass die 4 Kategorien auch in einem mehr oder 
minder engen Zusammenhang untereinander stehen. Das lässt sich besonders gut im 
Ausgang von der Idee der „Gerechtigkeit“ zeigen, weswegen sie an den Anfang des 
Sortiments gestellt wurde. Die Betonung ihres Zusammenhangs – natürlich auch mit 
Begriff en wie „Recht“ oder „Moral“ – ist Ausdruck eines Verständnisses von poli-
tischer Philosophie als philosophia practica universalis (Chr. Wolff ), als einer allge-
meinen praktischen Philosophie, die trotz aller unverzichtbaren Arbeitsteilung des 
Denkens darum bemüht ist, über die Grenzen von Fächern wie Politikwissenschaft , 
Ökonomie, Soziologie und Sozialpsychologie hinweg zu denken. Die klassischen 
Rechtsphilosophien von Kant oder Hegel weisen diesen Charakter noch ausdrücklich 
auf. Man muss sich nicht als Enzyklopädist aufspielen, um sich dennoch über eta-
blierte Fachbornierung hinwegsetzen zu können. Das hat andererseits seinen Preis. 
Zum Beispiel den, dass man mit vollem Recht bemängeln kann, dass in diesem Text 
z.B. der empirische Zusammenhang der Begriff e mit der jeweiligen gesellschaft lichen 
Wirklichkeit, worin sie Funktion und Bedeutung haben, sehr allgemein erwähnt und 
eher am Rande behandelt wird. 
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